
 

Stadt Leverkusen  Eingabe nach § 24 GO NRW Nr. 2024/3058 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-011-12-11-yr 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
31.10.2024 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Bezirksvertretung für den Stadtbe-
zirk III   

28.11.2024 Beratung öffentlich 

Finanz- und Digitalisierungsaus-
schuss   

02.12.2024 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   16.12.2024 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Beschluss der abgelehnten Vorlage zur Ordnungsbehördlichen Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass für den Stadtteil Schlebusch 
für das Jahr 2025  
- Eingabe nach § 24 GO NRW vom 18.10.2024 
 
 
 
Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke: 
 
Die vorliegende Eingabe nach § 24 GO NRW ist gemäß § 6 Absatz 4 der Hauptsatzung 
der Stadt Leverkusen zusammen mit dem Antrag Nr. 2024/3084 „Genehmigung der ver-
kaufsoffenen Sonntage 2025 in Opladen und Schlebusch“ in der Sitzung der Bezirksver-
tretung für den Stadtbezirk III am 28.11.2024, in der Sitzung des Finanz- und Digitalisie-
rungsausschuss am 02.12.2024 und in der Ratssitzung am 16.12.2024 zu behandeln. 
 
 
 
  

Anlage/n:  

3058 - Anlage 1 - Eingabe nach § 24 GO NRW 
3058 - Nichtöffentliche Anlage 2 
 



Einschreiben/Rückschein 

Stadt Leverkusen  

Oberbürgermeister 

Herrn Uwe Richrath  

Postfach 10 11 40 

51311 Leverkusen 

Vorab per Mail: sitzungsdienst@stadt.leverkusen.de 

18.10.2024 

Ablehnung der verkaufsoffenen Sonntage für den Stadtteil Leverkusen-

Schlebusch in Ratssitzung vom 07.10.2024 

Bürgerantrag zur Aufhebung des Ratsbeschlusses 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Richrath, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich persönlich, jedoch ebenfalls als [...], stelle hiermit den

Bürgerantrag den Ratsbeschluss, hinsichtlich der verkaufsoffenen 

Sonntage in Leverkusen-Schlebusch, der in der Ratssitzung vom 

07.10.2024 gefasst wurde, aufzuheben. Ich beantrage des Weiteren die 

verkaufsoffenen Sonntage, wie in der Ratsvorlage, auf die ich mich hiermit 

inhaltlich beziehe, beschrieben, zuzulassen. 

Meinen Antrag begründe ich wie folgt: 

Die verkaufsoffenen Sonntage in Leverkusen-Schlebusch sind für den 

Einzelhandel unerlässlich. Nach wie vor hat Leverkusen-Schlebusch eine 

funktionierende und gut frequentierte Fußgängerzone, die insbesondere 

durch privat geführte Geschäfte geprägt wird. Die Rahmenbedingungen, 

insbesondere für den inhabergeführten Einzelhandel, werden immer 

schwieriger. Umso wichtiger ist die Stärkung des Einzelhandels 

durch Veranstaltungen und damit verbundene verkaufsoffenen Sonntage. 

Seitens einzelner Fraktionen und Politikern wird aus meiner Sicht verkannt, 

wie wichtig die verkaufsoffenen Sonntage für die Einzelhändler sind. Des 

Weiteren wird nicht erkannt, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
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von den verkaufsoffenen Sonntagen profitieren, in dem höhere Löhne an den 

verkaufsoffenen Sonntagen gezahlt werden. Ein Großteil der Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen kommt daher gerne an den verkaufsoffenen 

Sonntagen zur Arbeit. 

Die finanzielle Lage der Stadt Leverkusen wird zukünftig die Durchführung 

von Veranstaltungen, die direkt durch die Stadt Leverkusen zu finanzieren 

sind, nicht ermöglichen. Veranstaltungen für die Leverkusener Bürger müssen 

daher durch Privatpersonen, Vereine, etc. organisiert werden. Genau solche 

Veranstaltungen organisiert die Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch 

e. V. und die Veranstaltungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Ein

wesentlicher Veranstaltungsbestandteil ist dabei der verkaufsoffene

Sonntag, da durch die geöffneten Geschäfte eine deutliche Attraktivierung

der Veranstaltungen erfolgt. Inwieweit Veranstaltungen zukünftig, ohne

verkaufsoffenen Sonntag, finanzierbar sein werden, ist ungewiss.

Mir persönlich ist daher unerklärlich, wie der Rat der Stadt Leverkusen eine 

derart kurzsichtige Entscheidung treffen konnte. 

Ich bitte Sie um Kenntnisnahme und Umsetzung meines Bürgerantrages. Bei 

Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
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